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In die tiefgreifenden Wandlungsprozesse, die seit dem Okcobcr des Jahres 1989 die 
DDR tatsächlich umstülpen, ist die Stra(justiz eingeschlossen. weil ein demokrati­
sches und rechlsstaadiches Gemeinwesen, eine produkcive Gesellschaft und ein 
sozial und ökologisch ausgerichteter Staat entsprechende Ansprüche auch an die 
Straf justiz s[ellen . Gemessen an den bürgerlich demokratischen Zielen der Wand­
lungsprozesse in der DDR werden Defizite dcudich. die bis in die jüngste Zeit die 
Stfafjustiz belasten und die sich in vielerlei Hinsicht auch in einem unübersehbaren 
Mißtrauen der Bevölkerung zur Justiz ausdrücken. 
Diese Defizite betreHen insbesondere folgende Umstände: 
I. Das Kriminalrecht der DDR wurde in der Vergangenheit weithin allein und 
relativ unbeschränkt als Inserument, als Minel und Werkzeug von Politik gesehen 
und gehandhabt. Berücksichtigt man außerdem. daß Politik in der DDR vorwie­
gend mit den politischen Vorstellungen und Absichten der SED verbunden war, 
wurde das Kriminalrecht letztlich als Instrument der Politik der SED gestaltet und 
gebraucht. Die Justiz halle vor allem politisch (SED-poli[isch) zu entscheiden, was 
nicht unbedingt als durch die Rech[snormen begrenzr angesehen wurde. Rechl war 
nicht Maß und Grenze von Politik, sondern deren Instrument. Es spielte weniger 
oder keine Rolle, daß das Recht vor allem sozialer Verhaltensmaßstab ist, der seine 
Wurzeln, seine Gelwng und seine Wirkungen in der Gesellschaft findet. So wurden 
Kriminalisierungsbedürfnisse in der bisherigen DDR vorrangig mi[ angeblichen 
sicherheitspolitischen NorwendigkeiH:n begründet, die im einz.elnen aber häufig 
nicht ausgeführt und dargestellt wurden und die überwiegend als allein zen[raler 
Einsicht zugänglich galten . Deshalb war die Sichcrheirspolitik ein geheimnisumwo­
bener und unerforsch[er Bereich, dabei zugleich ein Argument, das in Gesetzge­
bungs- und anderen kriminalpolitischen Entscheidungen alle Bedcnken aus dem 
Feld schlug. Es spielee keine genügende Rolle, daß die Geltung von Recht auch auf 
der sozialen Akzeptanz der rechtlichen Maßstäbe beruhe. Womit es die DDR zu wn 
halle, war Etatlsmus im Recht und damit korrespondierendem S[~atspaternalis­
mus. ' 
Diese Befindlichkeit des Kriminalrechts der DDR wird an einer Re.ihe Indikatoren 
sich[b:u - z. B.; 

a) an der tatsächlichen Unabhängigkeit der Gerichte . Obwohl Art . 96 der Verfas­
sung der DDR davon spricht, daß die Gerichte in ihrer Rechtsprechung unabhängig 
und nur an die Verfassung, die Gesetz.e und Rechtsvorschriften der DDR gebunden 
sind>, gab es tatsächlich Abhängigkeiten, die die Unabhängigkeit der Gerichte von 

I vgJ. H.ney. G., St.t>t-Gcsellsehalt-lndiv,duum, Ein D iskuSSlonsbenr'ß, Sll~' und R~ch, Hel, 121' 989, 
5. 9701f. 

! VgJ. Vtrhssung Jet DDR vOm 6. 4. '968 on Jer F:u.sung des GO>CIl'" vom 7.10.1974 (GDI. (, Nr. ~7, 
S. 4}2) und dem Gesetz der Änderung cl,·, Verlas,ung der DDR vom 1. '-2.1989. 
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außerjustitielien Weisungen nicht nur gefährdeten, sondern deutlich in Zweifel 
zogen. Das betrifft z. B. die Wahl der Gerichte durch die Volksvenrerungen, 

eingeschlossen die Berichtspflicht der Mitglieder der Gerichte gegenüber Wahlcm, 
die Idencität von Mitgliedem der Gerichte Init Funktionären von Parteien und 
Massenorganisationen, die Existenz von Parteiorganisationen in den Dienststellen 
der Justiz, die Gefahr der Abberufung der Mitglieder von Gerichtcn bei unangepaß­
tcn Verhaltensweisen (Art.95 der Verfassung der DDR sieht z. B. vor, Richter 

abzuberufen, wenn sie "SOMt ihre Pflichten gröblich verletzen,,). 
b) am Verhälcnis von Recht und Gesetz. Im Kriminalrecht der DDR spielt bis heute 
das Verhälmis von Recht und Gesetz keine ausdrückliche Rolle.! Die Frage: "Was 
ist aus welchen Grunden kriminell?« ist in der DDR-Kriminalrechtswissenschaft bis 

zum heutigen Tag nicht nur unbeantwortet, was angesichts allgemeiner Schwierig­
keiten, diese Frage zu beaneworten, verSländlich ist - die Kriminalrechtswissen­

schah der DDR hat sich diese Frage bis zum heutigen Tag nicht deutlich vorgelegt. 
Die Unterscheidung zwischen dem Gesetz als dem positiven Recht und den 
spezifischen sozialen Phänomenen, die vom Willen des Gesetzgebers unabhängig 
und im Gesetz als Rechtserscheinungen Anerkennung und Ausdruck finden 
(Recht), fragt nach den prulosophischen, ethisch-moralischen und kulcurellen 
Grundlagen des Kriminalrechts und .luch danach, woher dem Stut das Recht zum 

Strafen erwächst und was aus welchen Gründen kriminell ist. An solchen Fragestel­

lungen bestand bisher kein staatliches und parteipolitisches Interesse, weil dies 
bedeutet hätte, den Gesetzgeber auch deurlich zu binden, ihm Grenzen vorzugeben, 
die nicht zu überschreiten sind . Das fehlende Interesse an solchen Grenz.en trug 
da:w bei, Verhaltensweisen ohne kriminellen Gehalt z.u kriminalisieren . Dafür gibt 

es eine Reihe Beispiele - so der mil dem 3. Stfafrcchtsänderungsgeselz '979 wesent­
lich veränderte § 99 StGB', der einen Landesverrat unter ::lnderem darin erblickt, 

daß Kontakte zu ausländischen Organisationen oder deren Helfern aufgenommen 
und ihnen der Geheimhaltung nicht unterliegende Nachrichten übermittelt werden, 

woraus Nachteile für die Interessen der DDR entstehen, so auch der § 249 StGB, 
der die Nichtarbeit als kriminelles Delikt sieht, wenn durch diese das gesellschaftli­

che Zusammenleben oder die öffentliche Ordnung und Sicherheit beeinträcllligt 
wird. Solche Beeinträchtigung wurde schon dann als gegeben beurteilt, wenn der 
Betroffene "L.. B. ruhestörenden Lärm verursachte . 
c) an der außerkriminalrcchdichen Regclungssicu<llion . Das Kriminalrecht ist be­
kanntlich in vielerlei Hinsicht davon abhängig, daß die außerkriminalrechtliche 

Regelungssituation die Rechte und Pflichten der Rechtssubjekte eindeutig be­
stimml, auf die sich Kriminalrecht bezieht, ihnen Grenzen gibt oder im Bereich der 
Verfahrensrechte spezifische Ausgestaltungen vornimmt. Wenn in 3.ußerkriminal­
rechtlichen Regelungen Lücken gelassen werden oder wenn die Rechte und Pflich­

tcnsituation in sich widersprüchlich markiert wird, eröffnet dies Gefahren für das 
Kriminalrecht, namentlich die Gefahr, es relativ willkiirlich zu manipulieren und 
einzusetzen. Auch dafür gibt es in der DDR Beispiele: So existiert ein deutliches 
Mißverhältnis zwischen den verfassungsmäßig fixierten politischen und zivilen 
Rechten der Bürger und den juriStischen Garantien für die Gewährleistung dieser 
Rechte, eingeschlossen die Maßstäbe der Verantwortlichkeit der Bürger vor dem 

Sraat wegen Verletzungen dieser Rechte. Die Art. 27128 und 29 der Verfassung der 
DDR garantieren die Meinungsfreiheit, die Pressefreiheit, die Versammlungsfreiheit 

J Di,,,, F"!SIdlllng 'SI b.rechllgl, sclb" wenn bedldll Wird, d,ß Ench Buchholz ~ul diese, Problem 
h,ngew,esen 110<. Vgl. Buehho!~ , E .. T,.beslwd,!chrc In der DDR, Z""ehril, für die g<S:>mIC Straf· 
rech"",,,sensch,!t Hdt +"9B9. S.94S/949. 

4 VgJ. Gßl. r. Nr. 17, S. '41. 
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und die Vereinigungsfreiheit der Bürger. Die darauf aufbauende Verordnung über 
die Gründung und Tatigkeit von Vereinigungen vom 6. 1 I. 1975 1 bindet die Grün­
dung von Vereinigungen nicht nur an Voraussetzungen, sie spricht überhaupt nur 
von der Möglichkeit. nicht vom Rechtsanspruch, eine Vereinigung zuzulassen (§ 7)· 

Die Veranstaltungsverordnung vom )0. 6.19806 sieht nicht nur eine Anmeldepflicht. 
sondern unter bestimmten Umsc3nden sogar eine Erlaubnispflicht für Veranstaltun­
gen vor, wobei die rechtlich fixierten Maßstäbe der Erlaubniscrteilung (§ I) vielfältig 
auslegungsfähig sind. Auf dieser diffusen Regdungssituation haut das Strafrecht der 
DDR auf. [01 § 106 stellt es die staatsfeindliche Hetze. im § 1°7 den verfassungs­
feindlichen Zusammenschluß, im § 217 die Zusammenrottung, im § 218 den Zusam­
menschluß zur Verfolgung gesetzwidriger Ziele, im § 220 die öffentliche Herabwür­
digung unter Strafe. Plakativer Verkündung politischer und anderer Rechte stein 
ihre restriktive Ausgestaltung in umsetzenden RcdHsvorschriften und ihre auf 
dieser Grundlage weithin diffuse und die Rechte der Bürger einengende strafrechtli­
che Grenzziehung gegenüber. 
2. Im Vordergrund der Kriminalrechtsbetrachtung der DDR stand in der Vergan­
genheit allein eine strikte Klassensicht. Allgemeinmenschliches. umfassend Zivilisa­
torisches spielte vergleichsweise wenig eine Rolle. Das korrespondiert mit einem 
Sozialismusbild. das diesen vom Wehprozeß weithin abkoppelt. ihn relativ isoliert 
als "Gegenweltu zur bisherigen und existenten Zivilisation sieht.? 
Indikatoren dieser Behauptung sind: 
a) daß die DDR den beiden Menschenrechtskonventionen aus dem Jahr /966 

(Internationale Konvention vom l6 . 12 . 1966 über zivile und politische Rechte, 
Internationale Konvention vom /6. J 2. 1966 über wirtschaftliche, soziale und kultu­
relle Rechte) beigetreten ist~. bis heute aber ein detailliertes Nachdenken darüber 
ausstehe, welche Konsequenzen sich für den Regelungsbereich des Kriminalrechts 
der DDR aus dieser Tatsache ergeben.9 Insbesondere die mit der Konvention über 
zivile und politische Rechte gesetzten Standards - z. B.: Art. 9 über das Reche auf 
Freiheit und Sicherheit der Person, Art. 11 über Freizügigkeit. Art. 14 über Min­
destgarantien bei Verhandlungen über zur Last gelegte Vergehen, Art. 17 über 
ungesetzliche Eingriffe z. B. in die Korrespondenz. An. 29 über das Recht auf freie 
Meinungsäußerung, Art. 21 und 22 über Vereinigungs- und Versammlungsfreiheit­
härten schon mit dem Beitritt zu dieser Konvention verlangt, eine Reihe Srra/be­
stimmungen des ;I. und 8. Kapitels des Besonderen Teils des ScGB deutlich zu 
verändern, um diese Rechte zu gewährleisten . Darin bestand bisher, vor dem 
Hintergrund einer hypcrcrophienen KlassensiclH. kein Interesse. Dem diente insbe­
sondere auch die Argumentation von der angeblichen Priorität wirrschaftlich.er. 
sozialer und kultureller im Verhältnis zu zivilen und politischen Rechten. 
b) daß in der DDR-Kriminalrechtswissenschaft historische Studien zum Verständ­
nis des Gewordenseins und ;,tls Erkenntnisgrundlage für das Werden des Kriminal­
rechts vergleichsweise eine geringe Rolle spielen. Dominierend war ein diskontinu­
ierliches Verhältnis zur Geschichte, was Kontinuitäts/inien deudich in den Hinter­
grund drängre. 
3. Das Kriminalrecht der DDR war ein bevorzugt eingesetztes Mittel. polilische 
Konflikte auszutragen. Andersdenkenden wurde nicht vorwiegend politisch begeg­
net. sie wurden bevorzugt kriminalisiert. Zugrunde lag insbesondere eine Gesell-

5 Vgl . GB!. I, Nr· H. S·7.}fL 
6 Vgl. GB!. r. Nr . 14. S. 'H. 
7 Vgl . H:lIlty, G. (Fn.7). S. 97' · 
S Vgl . GBl. 1I, '.976, Nr. 4. S. JOS ; G81. H. '971. Nr. 1" S .• 66. 
9 Vgl . O,hn, U .• Wcyr>uch M .• Strafr<-.:ht Im Spaonung,(eld ZWISchen Völkerrecht und VerlassWlg. Su., 

und Rech, Hel. \ Ir 990, S. 77 H. 
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/74 schaftsbetrachtung, die von der Interesseneinheit aller Staatsbürger ausging und die 
diese unterseellee Einheit der Interessen als höchste Triebkraft gesellschaftlicher 

Encwicklung beurteilte . Die der realen S07_ialstrukwr der Gesellschaft entsprechen­
den Imeressenwidersprüehe wurden nicht akzeptiert, folglich bor man ihnen kaum 

Ausdrucksformen und Austragungsfdder an . Dieser Verzicht auf Kritik an Beste­
hendem führte umer anderem auch dazu. Andersdenkende zu kriminalisieren, weil 

sie sich gegen die angeblich objektiv existente Interessenübereinstimmung stellen. 
Auch hierfür gibt es eine Reihe Beweise: 
3) Diese Befindlichkeit der Kriminaljustiz der DDR zeigt sich an den Strafverfahren 

gegen Roben Havemann, gegen Stefan Heym, an der Vielzahl Verfahren, die Mim/ 
Ende der 70er Jahre gegen Personen durchgeführt wurden, die sich gegen die 
Ausbürgerung von Wolf Biermann ausgesprochen hallen, an den Vcrfahren im Jahre 
1988 gegen Freya Klier, Stefan Krafczik u. l., die die Freiheit der Andersdenkenden 
einforderten. In diese Palene gehöre auch die Forderung, faschistoid denkende und 
handelnde Menschen bevorzugt über Kriminalisien.mgell auszugrenzen. IO 

b) Zu diesem Erscheinungsbild des Kriminalrechts der DDR gehören gesetzliche 
Strafrechtsänderungen - insbesondere das 3. Strafrechtsänderungsgesetz aus dem 

Jahre 1979. Es brachte eine Reihe Kriminalisierungen und Strafverschärfungen 
gerade im 1. und S. Kapitel des Besonderen Teils des Strafgesetzbuches. die die 
staatliche, gesellschaftliche und öffentliche Ordnung betreHen (insbesondere die 

§§ 97, 106, (07, 172.. 218, 219, 220, l45 StGB). Grunddikcion war, Andersdenkenc 
bevorzugt strafrechtlich erfassen zu können. 
c) Auch im Strafverfahren der DDR ist eine Sicht dominierend, die von der fiktiven 
Tnreres5cneinheit aller Bürger ausgeht. Das schließt selbst den Srraftäter ein. Deshalb 
findet im Strafverfahren der DDR eine deutliche Auseinandersetzung mil dem 
Straftäter nur insoweit stau, als seine Schuld festgestellt und in Strafe ausgedrückt 
wird . Ein individueller Schuldvorwurf im Sinne des deutlich markierten Wider­

spruchs zwischen der Straftat und den gesellschaftlichen Verhaltensanforderungen 
wird nicht erhoben, weil der Täter allein als in die Gesellschaft eingeordnet begriffen 
und behandelt wird. Das führt zu einer gewissen Cntethisierten Objektivierung des 
Strafverfahrens. Dem entspricht auch, daß sich die Beteiligten des Strafverfahrens 

angeblich auf der Basis einer gemeinsamen Zielstellung finden - der gerechten 
Bestrafung des Schuldigen. Dem seien sowohl der Beschuldigte als auch der Richter, 

der Staatsanwalt und der Rechtsanwalt verpflichcet. Sie stehen sich folglich auf 

harmonisch gedachter Grundlage gegenüber. Eine solche Vorstellung behindert 
z. B. die Ausprägung des Rechts auf Verteidigung, denn dieses wird angeblich von 
allen Seiten gewährleistet. In einem solchen System steht die Forderung nach 
WaHenangleichung nicht auf der Tagesordnung - im Gegenteil, sie wird als abwegig 
empfunden. 

" . Im Kriminalrecht der DDR wurden der ultima-ralio-Charakcer des Strafrechts 
und die Gesetzlichkeit und Bestimmtheit diescs Rechts als prinzipiell bedeutsam 
bctont, aber nur bedingt tatsächlich verwirklicht. Bestimmend waren vielmehr 
hypenrophierende oder nihilistische Kriminalrechtsbetrachtungen, es gab Un­

gleichbeiten in der Verwirklichung des Kriminalrechts, die letztlich sogar gesetzlich 
legitimiert wurden . Dcr Bereich der Rcclmdogrnatik ist bis heute gezielt sciefmtit­

terlich behandelt und bearbeitet. 
Auch d:ts läßt sich beweisen: 
a) Bis zum heutigen Tag gab es in ca. 10 Jahren Geltung des Strafgesetzbuches der 
DDR insgesamt 5 Strafrechtsänderungen. Von diesen s StraJrech(sänderungen sind 

10 Es C~b schon 1988 tnsc",.mt 1>9 und '989 lnsges.mt )l Vortwrf.Jl gegen fas chistOId .u sge"ch,e,~ 
Slunhc~d s In der DDR. 
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4 umfangreiche, tiefgehende und komplexe Novellierungen, die den Allgemeinen 
und Besonderen Teil des StrafrechlS gleichermaßen becreffen und die sich insgesamt 
als Versuch darstellen, veränderten nationalen oder internationalen Bedingungen 

bevorzugt mit dem Strafrecht zu begegnen. Solchen Hypenrophierungen des 
Strafrechts stehen andererseits deutlich nihilistische Positionen gegenüber, die sich 
u. d. in teilweise konjunhureller Strafpolitik ausdrücken . Die Stralbesrimmungen 
zum Schutz der Lmdwinschaft (§§ 166, 167, 168 StGB) z . B. gibt es im StGB der 
DDR seit 1968 . Sie wurden lange Zeit relativ zurückhaltend angewendet. Als 
Anfang der Soer Jahre in der landwirtSchaftlichen Produktion der DDR Probleme 
auftraten, wurde auch der Ruf nach dem Strafrecht laut. 

b) Nachzuweisen sind fast permanente Verletzungen der Gleichheit vor dem Ge­
setz, die allein schon &adun::h fortlaufend gefährdet war, daß außerjustitielle Wei­

sungen den Gang von Strafverfahren nicht unwesenrlich beeinflußcen. Es gab sogar 
Bestrebungen, solche Ungleichheiten vor dem Gesetz gesetzlich zu legitimieren. 

Das Beispiel ist der in dem 5.StÄG" cingeWhrre § 25 (2) StGB. Er sieht die 
Möglichkeit vor, von Maßnahmen srrafrechtlicher Verantwortlichkeit abzusehen, 
wenn ~kcin gcsellschaftliches Interesse an der Bestrafung besteht«. Diese Regelung 

wirft nichr nur die Frage :\uf, an welchcn Kriterien ein fehlendes gesellschaftliches 
Bestrafungsinteresse zu erkennen ist und wer berechtigt sein kann, dieses festzUStel­
len, die Regelung des § 25 (2) StGB ist Willkür im Gewande des Gesetzes. Sie 
zerstört den Gelrungsanspruch des RechlS gegenüber jedermann, weil auf dieser 
Grundlage das gesamte Strafrecht außer Kraft gesetzt werden kann . Politische 

Zweckmäßigkeit steht über formeller Gesetzlichkeit. 
c) Das Kriminalrechtssystem dcr DDR impliziert eine weithin unterentwickelte 
Rechtsdogmatik. Wie jedes Kriminalrecht arbeitet auch das der DDR notwendiger­
weise mit einer Vielzahl normativer Begriffe. In einem solchen System existieren 
dualistische Forderungen - einmal das Verlangen, mir möglichst eindeutigen, klaren 

und nur begrenzt auslegungsfähigen Kriterien des Tatbestandes w arbeiten, zu­
gleich aber auch die Forderung, rechtsdogmatische Regeln der Auslegung normati ­
ver Ttltbesundsmerkmale zu entwickeln und handzuhaben, dic dem Strafrichter 
permanente EnlSchcidungshilfen bieten. Das Gebiet der Rechtsdogmatik ist in der 
DDR-KrimintilrechlSwissenschaft kaum beachtet, ja sogar weithin als positivistisch 

abgelehnt . Das behinden Bindungen des Rechtsanwenders. 
Zieht man die Summe aus jenen Defiziten, die das Kriminalrecht und die Kriminal­
rechtspraxis der DDR bis in die Gegenwart hinein belasten, dann ergibt sich die 
Einschätzung: Das ist Stalinismus im Gewande der Straf justiz. Vieles von dem, 

woran die DDR-Justiz krankt, ist bei Sulin/Berija und Wyschinski angelegt. Das 
betrifft : 

- ein bürokrausch-zentralistisches Dcmokratieverständnis, 
- ein verzerrtes St~alSvcrständnis, das die Staatsorgane als VolJzugsinstrumente des 

Parteiapparates begreift, 
- einen kommandistischen WirlSchaftsmechanismus, 
- die Ignoranz realer Widerspruchsverhältnisse, eingeschlossen die Ignoranz plura-

lisLischer Meinungen, 

- die Glorifizierung des Erreichten, eine Erfolgspropaganda, die auch gewünschte 
Erfolge als Wirklichkeit behtlndclt, die von Selbstgefälligkeit, Ignoranz und 
Intoleranz getragcn wird. 

- der Kult um einzelne Personen und die Konzentr~tion der Macht in ihren 

Händen, 
- die Verabsolutierung der Partei und die Geringschätzung des Volkes, 

IJ Vgl. GßI. I. NT. 19. S· 3H · 
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die Abwertung der Möglichkeiten der bürgerlichen Gesellschaft. 
ein starres Freund-Feind-Denkell. 
die Kriminalisierullg politisch Andersdenkender. zumindest ihre Verächrlichma­
chung, 
die Verabsolurierullg des Klassenkampfes, 
ein hoher Stellenwert bewaffneter und anderer Sicherheitsorgane, 
die Reglementierung und bürokratische Zentralisation von Kultur, Wissenschaft 
und Bildung, 

die zügcl- und maßlose Benutzung des Rechts im Interesse dieser Politik. 
die Korrumpierung der Funktionäre aller Ebene durch verschiedellartigste Privi­
legien. 

- die Degradierung des Menschen z.um Objekt, zum »Schräubchen« der ~esell-
schaftlichen Entwicklung, 

- eille verbreitete Schizophrenie auf der Seite der Machlunterworfenen. 
Der Zusammenhang ist überzufäl!ig, wenn die Äußerungen des ehemaligen Mini­
sters für Staatssicherheit der DDR, Mielke. vom 7. Oktober 1989 in Berlin/Prenz­
lauer Berg gegenüber Demonstranten mit den Äußerungen Wyschinskis in seinen 
bekannten Gerichtsreden verglichen werden. Mielke hatte geschrieben: "Schlagt sie 
zusammen, die Schweinehunde"l" W'yschinskis Verlangen war~ ... , daß die tOllwü­
tigen Hunde allesamt erschossen werden.~ 'J 

Slalin hatte Altemativkonzepte und Kritiken am System der Sowjetgesellschafe als 
.. Konterrevolution« und .. feindliche Agententätigkeito: verunglimpft. Honecker als 
damaliger Vorsitzender des nationalen Verreidigungsrares der DDR ging in seinem 
Befehl an die Sicherheitsorgane bezogen auf die Ereignisse vom 7. Oktober 1989 
davon aus, daß "konterrevolutlonarc Kräfte" agieren, gegen die »mit allen Mitteln« 
vorzugehen sei. 
Die aktuelle Befindlichkeit des Kriminalrechts und der Kriminaljustiz der DDR 
stellt sich allerdings nicht nur defizitär dar. Es gab und gibt positiv zu beurteilende 
gesetzliche und slrafpolilische Inhahe und Strukturen, denen Denk- ulld Hand­
lungsmuster der Strafpolit.iker und der Strafrechtsanwender entsprechen, die rechrs­
staarlichen Anspruchen zweifellos genügen und die in die bevorstehende deutsch­
deutsdle Gemeinschaftlichkeit positiv einzubringen sind. 
Dazu z.ählcn: 
- strafpolitische Lösungen im Bereich des Schwangerschaftsabbruchs (§§ I 5J/I 54 

StGBIDDR - § 218 StGBJBRD) und der Beurteilung gleichgeschlechtlicher 
sexueller Handlungen (§ 151 StGBJDDR - § 175 StG BJBRD), 

- ein tatsächlich breiter demokratischer Zugang zur allgemeinen Kriminalität in 
deren Be- und Verurteilung (insbesondere über Gesellschaftliche Gerichte und 
verschiedene Formen der Einbeziehung gesellschaftlicher Kräfte in das Strafver­

fahren). 
- der Versuch, Stra{uten außerhalb staatlich-gerichtlicher Strafverfahren, insbeson­

dere durch Beratung und Entscheidung Gesellschaftlicher Gerichte zu erledigen, 
womit sich eine Reihe VOrlüge insbesondere für den Straftäter verbinden, 
die Grundsätze strafrechtlicher Verantwortlichkeit, die das Strafgesetzbuch der 
DDR vorschreibt (insbesondere das Tat- und Schuldprinzip), die rechtsstaat!i­
ehen Anspriichen zweifellos entsprechen, 
das System der Strafen ohne Freiheitsemzu~, namenclid, der Verurleilullß auf 
Bewährung, die gute Möglichkeiten bietet, den Widerspruch zwischen den 
tatsächlichen Integrationserfordernissen einer Vielzahl Strafräter und den tatsäch-

I! Vgl. OIiVlcr, K., Wu heißt Bruch mit dem S.,lim,mus?, Neue' DeulSchJ.nd \'om 1).11.19&9, S. J. 

I) WyschlmkJ, A.-J., Ger,eht.sroden, Berl;n '95', S. 14)· 
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lieh häufig desintegrierenden Wirkungen von strafrecntlichen Sanktionen zu 

umgehen. 
- Emkriminalisierungs- und Depönalisierungstendenzcn. die sich z. B. darin aus­

drücken, daß das Strafgesetzbuch der DDR bei einer MindestfreiheitssHafe von 2 

Jahren von einem Verbrechen ausgeht, während die jetzige Regelung des StGB 
der BRD diese Schwelle bei 1 Jahr ansetze (§ 11). 

Eine tatsächliche Erneuerung der Straf justiz. der DDR verlangt, verschiedenes w (un: 
I. Es bedarf einer offenen und kritischen Aufarbeirung des Staljnismus im Kriminal­
reche. Dazu ist es nicht nur nötig, die Symptome des Stalinismus im Kriminalrecht 
und in der Kriminalrechtspraxis der DDR zur Kenntnis zu nehmen. es steht die 
Frage nach deren Ursachen. denn der Stalinismus ist kein zufälliges Produkt der 

Geschichte. Er hat historisthe Wurzeln und stellt sich als System dar, das durchaus 

einer inneren Logik folgt. Aufarbeitung des Stalinismus verlangt insbesondere. sich 
diesen Wurzeln zuzuwenden, auch den Wurzeln in der Entwicklung der DDR. 

Dabei geht es zugleich um die Frage. warum in der DDR nach dem xx. Parteitag 
der KPdSU 19S6 die Chance vergeben wurde. mit dem Stalinismus zu brechen. Das 
betrifft auen die mehr als halbherzige Auseinandersetzung mir dem Stalinismus in 
der Straf justiz. 'i 

Aufarbeirung des Stalinismus heißt schließlich, zu Unrecht verfolgte Personen zu 
rehabilitieren. Es ist offensichtlich davon auszugehen. daß es eine "hohe Zahl"' ~ 
solcher Verfolgter gibt. 

~. Nötig sind eine Reihe sofortige Änderungen im Strafgesetzbuch. Dem dient ein 
6. StT4frechtsänderungsgesetz. NÖlig ist es auch, sofon eine deutlich veränderte 

Verhaltenskultur der Rechtsanwender zu erreichen. 
3. Wichtig sind konzeptionelle Wandlungen. die eine tatsächliche demokratische 
Erneuerung der Stra(justiz ennöglichen und die selbst in der Situation eines 

Rechesanschlusses der DDR an die Bundesrepublik Deutschland im Sinne einbring­
barer Verhalrenskullur bedcutsam wären. Dies ist nicht damit bewältigt, daß 

bisherige Denk- und Verhahensstrukrurcn einfach umgekehrt werden. Nötig sind 
vielfach nellC Inhalte. 

Gegenwärtig zeichnen sich insbesondere 4 konzeptionelle Grundfragen ab. die im 
Vordergrund solcher Anstrengungen stehen sollten: 
I. Was ist aus welchen Grunden kriminell? Was gibt dem Staat das Recht. Handlun­
gen zu kriminalisieren? Es geht um das Recht zum Strafen. 
~. Welche Konsequenzen ergeben sich für das Kriminalrecht aus dem Umstand, daß 
der Schutz der Persönlichkeit. der Individualität des Menschen, deutlicher in den 
Mittelpunkt der Aufmerksamkeit rücken mußr 
J. Welche Wirkungen vermag Strafrecht Zll erreichen? Welche Wirkungen sind 
wün.schcnswerr. und welche Konsequenzen hat das Bestreben. real mögliche und 
wünschenswene Wirkungen 2U vereinigen? Ist ein vorwiegend imegrativ und 

resozialisierend angelegtes Strafrecht möglich? 
4. Wie ist Unabhängigkeit des Gerichts entsprechend rechtsscaatlichen Ansprüchen 
zu organisieren und zu gewährleisten? 
Demokratische Erneuerung der Suafjustiz in der DDR verlangt, insbesondere diese 
Fragestellungen in den Mittelpunkt der Diskussion zu stellen und bis zu entspre­
chenden Konsequenzen zu führen . 

14 Vgl. SchIndle<, R., Zur AIiStlugktll der Wahrhel(~oriorschung Im Str:1(prouß, SU31 und RLOCht Hdt ')1 

'96l, s. I S04 (I. 
I f N.ues Deutschbnd vom 'So Il . '989. s. 7· 
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